
 

Bericht an den Gemeinderat 
 

GZ: A 8 – 004882/2008 - 22 

 

Betreff:  Grazer Parkraum Service 
Personalbereitstellung GmbH  
Ermächtigung des Vertreters der  
Stadt Graz gem. § 87 Abs. 2 des  
Statutes der Landeshauptstadt Graz; 
Umlaufbeschluss 

 
 
 
 
 
 
 
Einleitung: 
 
Die Gesellschaft Grazer Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH plant einen 
Gesellschafterbeschluss im Umlaufweg mit folgender Tagesordnung herbeizuführen: 
 
Gem. § 34 GmbHG werden unter Beachtung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG 
2. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015  

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird genehmigt und gilt damit als festgestellt. 
3. Verwendung des Bilanzergebnisses per 31.12.2015 
4. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 

 
 
Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 77/2014, ist dem 
Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, die 
Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen. 
 
Der Jahresabschluss der Grazer Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH zum 
31.12.2015 wurde von der BFP Wirtschftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH erstellt. 

 

Im Zuge der Neuorganisation der Grazer Parkraumüberwachung (GR-Beschluss vom 
13.12.2007, GZ: A8 – 22283/06 - 10, A 10/1P-017534/2005 – 7, Präs.21342/2007 – 2) wurde 
die Einrichtung der Grazer Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH mit dem 
Gegenstand der Personalbereitstellung für Tätigkeiten des Bewachungsgewerbes nach § 94 Z 
62 der Gewerbeordnung, insbes. zur Überwachung des Grazer Parkraums beschlossen. 
 
Mit Stichtag 31.12.2015 hält die Stadt Graz 100% der Gesellschaftsanteile an der Grazer 
Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH. 

BearbeiterIn: Mag.a Ulrike Temmer 

 

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und 

Immobilienausschuss 

BerichterstatterIn:  

 

………………………………………………….. 

Graz, 14.4.2016 

 



 

 2 

Im Geschäftsjahr waren KR Günther Janezic und Herr Alexander Lozinsek Mitglieder der 
Geschäftsführung. 
 
 

Zu 2. – Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Jahresabschluss 
zum 31.12.2015 verwiesen. 
 
 
 
Soll- Ist Vergleich 2015: 
 

Laut des von der GPS GmbH übermittelten Jahres Soll - Ist Vergleiches 2015 stellen sich 
Budget- und Ist- Zahlen in der Jahres G&V 2015 wie folgt dar (in Tsd): 

 

                                                                                                  

Budget Ist Abweichung Abweichung

Gesamtjahr Gesamtjahr Budget-IST in %

bzw Dez 2015 bzw Dez 2015
 

Umsatzerlöse 5.110 5.202 92 1,80

Leistungsentgelte Stadt Graz 0 0

in Umsätzen ausgew GesZuschüsse 0

aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz 0

Personalaufwand 5.077 5.156 79 1,56

Sachaufwand 30 44 14 46,67

EBDIT 3 2 -1 -33,33

Abschreibung 0 0 0

EBIT 3 2 -1 -33,33

Zinsen 1 0 -1 -100,00

Ertragsteuer 2 2 0 0,00

Ergebnis 0 0 0  

Investitionen 0 0  
 
Personal 135 140 5 3,70

in VZÄ  
 

Personalaufwand: 
Kollektivvertragsabschluss (+3%) über Budgetplanung. (-79 Tsd) 
 
VZÄ: 
Personalstand unterliegt Schwankungen durch Fluktuation. Zum Stichtag höherer Stand.
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Bilanz zum 31.12.2015: 
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Gewinn- und Verlustrechnung für das Kalenderjahr 2015: 
 

 
 
 
 
Zu 3. – Beschluss über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2015: 
 
Der Bilanzgewinn zum 31.12.2015 beträgt € 0,00 und soll auf neue Rechnung vorgetragen 
werden. 
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Zu 4. - Entlastung des Geschäftsführers: 
 
Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der vorstehenden Ausführungen wird 
vorgeschlagen, dem Geschäftsführer der Grazer Parkraumservice Personalbereitstellung 
GmbH, KR Günther Janezic, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen. 
 
 
Dem Vertreter der Stadt Graz in der Grazer Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH, 
StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, ist die Ermächtigung zur Unterfertigung des 
Umlaufbeschlusses gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landhauptstadt Graz 1967, LGBI.Nr. 
130/1967 i.d.F. LGBI.Nr. 77/2014, zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit 
fällt in die Kompetenz des Gemeinderates. 
 
 
 
 
 
 
Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes wird der  
 

A n t r a g 

 
gestellt, der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, 
LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 77/2014 beschließen: 
 
Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Grazer Parkraum Service 
Personalbereitstellung GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, wird ermächtigt, mittels 
beiliegendem Umlaufbeschluss folgenden Anträgen zuzustimmen: 
 

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG 
 

2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Grazer 
Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH 
 
 

3. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses per 31.12.2015 von € 0,00 durch 
Vortrag auf neue Rechnung 
 

4. Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung, KR Günther Janezic und Herr 
Alexander Lozinsek, der Grazer Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH für 
das Geschäftsjahr 2015 

 
 
 
Beilagen in elektronischer Form übermittelt 
Jahresabschluss zum 31.12.2015 
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Beilagen in Papierform: 
Umlaufbeschluss 
 
Die Bearbeiterin:                                                                                       Der  Abteilungsvorstand: 
 
 
Mag.a Ulrike Temmer       Mag. Dr. Karl Kamper 
(elektronisch gefertigt)       (elektronisch gefertigt) 
 

 
Der Finanzreferent: 

 
 

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 
(elektronisch gefertigt) 

 
 
 

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ……. Stimmen angenommen/abgelehnt / 
unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses 
am .................................... 
 
 
Die Schriftführerin:      Der/Die Vorsitzende: 
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Umlaufbeschluss 
 

Grazer Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH 
 
Die Geschäftsführung beantragt nachstehende Anträge im Umlaufwege zu beschließen: 
 
 

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG 
 

2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Grazer 
Parkraum Service Personalbereitstellung GmbH 
 

3. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses per 31.12.2015 von € 0,00 durch 
Vortrag auf neue Rechnung 
 

4. Zustimmung zur Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführerung, KR Günther 
Janezic und Herr Alexander Lozinsek, der Grazer Parkraum Service 
Personalbereitstellung GmbH für das Geschäftsjahr 2015 

 
 
 
 
 
Gesellschafterin  Anteil Stammkapital       Zustimmung Unterschrift 
 
Stadt Graz    100%   ja 
 
 
        
Ort, Datum       StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 
 
Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.4.2016, A-8 – 004882/2008 - 22 
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Signiert von Temmer Ulrike                                            
   

Zertifikat
CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT  
                                                         
      

Datum/Zeit 2016-04-08T08:03:02+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

https://sign.app.graz.at/signature-verification
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